
DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG
IN IHRER REGION!
Fördermittel für private Bauvorhaben in der Dorfregion
Hohe Schrecke Süd (Ortsteile der Stadt Kölleda
Altenbeichlingen, Beichlingen, Großmonra,
Burgwenden, Gemeinde Ostramondra, Ortsteile der
Stadt Rastenberg Bachra und Schafau)

FÖRDERUNG FÜR DACH,
FASSADE UND VIELES MEHR
Im Rahmen der Dorferneuerung
und Dorfentwicklung können Sie
von 2022 bis 2026 eine Förderung
von 35% und eine Fördersumme
von max. 15.000 € pro Objekt für
Ihre Baumaßnahme erhalten.

KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Bei der Planung und Abwicklung des Fördervorhabens hilft Ihnen
ein Architekt. Er berät Sie hinsichtlich Ihres geplanten Bauvor-
habens, gibt Hinweise zu baugestalterischen sowie fördertech-
nischen Aspekten und steht Ihnen von der Antragsstellung bis zum
Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.



Interesse?
Melden Sie sich bei:

Beratendes Planungsbüro
IPU GmbH
Dipl.-Ing (FH) Tino Rabold
Tel.: 0361/600 200 60

0175/5960453
E-Mail: t.rabold@ipu-erfurt.de

oder

Bauamt Stadt Kölleda
René Wicht
Tel.: 03635/450 127
E-Mail:
dorferneuerung@koelleda.de

SANIERUNG, RÜCKBAU & NEUBAU
> Maßnahmen an der Außenhülle von Bestandsgebäuden:

z.B. Dach, Fenster, Fassade, Sockel
> Maßnahmen an Nebenanlagen:

z.B. Einfriedungen, Tore, Höfe
> Rückbau und Ersatzneubau

WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Laufe des Jahres
kostenfrei beraten und stellen Sie den
Förderantrag jeweils zum 15.01. des
nächsten Jahres.
Mitte des Jahres erhalten Sie den Förder-
mittelbescheid und können mit der Aus-
führung beginnen.
Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst
nach Erhalt des Zuwendungsbescheides
begonnen werden. Auch der Abschluss
von Handwerkerverträgen und der Er-
werb von Material gilt bereits als Maß-
nahmenbeginn und ist nicht gestattet.
In der Ausführung sind die Auflagen und
Bedingungen des Zuwendungsbeschei-
des unbedingt einzuhalten, ansonsten
droht der Rückruf der Födermittel.


